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GEMEINDERATSSITZUNG 
am 27. Oktober 2020 

 
 

Zahl der ordnungsgemäß geladenen Mitglieder: 21 
Zahl der entschuldigten Mitglieder: 1 
Zahl der nicht entschuldigten Mitglieder: - 
Zahl der anwesenden Mitglieder: 20 

 

 

Anwesend: Bgm. Haux 
Bock 
Engl 
Freyer-Zacherl 
Heidrich 
Guizetti 
Dr. Kaiser (ab lfd. Nr. 99) 
Metius 
Metzner 
Muhs 
Dr. Richter 
Rohrmoser 
Schmid-Zeller 
Schulte-Krauss 
Sefzig 
Siebler 
Walterspiel  
Wechner 
Weimar 
Zeitlberger 
 

Entschuldigt: 
 

 Lichtfuß 
 

Beginn der Sitzung:  

Ende der Sitzung: 

19:30 Uhr 

21:15 Uhr 

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

97 Bürgerfragestunde 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Frau Rölcke verweist auf die derzeitige Auslegung zum Bebauungsplan Nr. 39 
und erläutert, dass sich in den Unterlagen ein Schreiben der Regierung von 
Oberbayern befindet; dort wird Bezug auf ein älteres Schreiben der Regierung 
genommen, welches den Unterlagen nicht beiliegt. Sie bittet darum, dass dieses 
noch zur Verfügung gestellt wird. 
 
 
  

  - für - gegen den Beschluss 

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

98 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 29. September 2020 
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 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Die Niederschrift über die Sitzung vom 29. September 2020 wird mit folgender 
Änderung genehmigt: 
 
In lfd. Nr. 85 ist beim Beschlussgegenstand ein Wort/Absatz zu viel. Dies wird 
korrigiert. 
 
Unter lfd. Nr. 79 Buchst. c) wird folgender Satz mit aufgenommen: 
Die Verwaltung wird einen Einleger erstellen, in dem fehlende Vereine, die dies 
wünschen, mit aufgenommen werden. 
 

  19 für 0 gegen den Beschluss  
(ohne Dr. Kaiser) 

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

99 Beantwortung von Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Herr Wolfrum verweist auf eine, bereits schriftlich an den gesamten Gemeinderat 
beantwortete Anfrage aus der letzten Sitzung von Herrn Heidrich in Bezug auf die 
Umbauphase im Heizkraftwerk KIM. 
Er erläutert, dass nach einer weiteren Rücksprache mit der Betreiberfirma erklärt 
wurde, dass das Heizkraftwerk diese Woche in Betrieb geht. 
 

  - für - gegen den Beschluss  

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

100 Bekanntgaben und Anfragen 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Anfragen: 
 

a) Berichte aus den Verbänden 
Gemeinderat Sefzig schlägt vor, dass die Gemeindevertreter im Januar 2021 
einen Bericht über ihre Tätigkeit in den Verbänden geben sollen. 
Dem wird zugestimmt. 
 
 

b) Situation der Kinderbetreuung 
Gemeinderatsmitglied Sefzig fragt nach der aktuellen 
Kinderbetreuungssituation. 
Herr Wolfrum erläutert, dass sich hier im Vergleich zur letzten Bekanntgabe 
der Verwaltung nichts geändert hat. Er verweist auf den Antrag der CSU 
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Fraktion aus der Septembersitzung zur Bedarfsermittlung der Kinderbetreuung 
und erklärt, dass hier bereits ein Gespräch mit einem externen Dienstleister 
stattgefunden hat. Erste Ergebnisse werden noch in diesem Jahr erwartet. 
 

c) Leihgeräte für die Schule 
Gemeinderat Zeitlberger fragt nach dem Sachstand zur Beschaffung der 
Leihgeräte für die Schule. 
Herr Wolfrum erklärt, dass für das „Sonderbudget Leihgeräte“ noch eine 
Restmittelausschüttung beantrag wurde und deswegen vereinbart wurde, mit 
der Beschaffung bis zur Ausreichung dieser Förderung zu warten. 
 

d) Förderung für Raumluftreiniger in der Grundschule 
Gemeinderätin Freyer-Zacherl fragt nach, ob für die im FSK Ausschuss 
beschlossenen Raumluftreiniger eine Förderung in Frage kommt. 
Herr Wolfrum erläutert, dass dies nach den derzeit vorliegenden 
Förderrichtlinien auf Grund der Lüftungsmöglichkeit vermutlich nicht in 
Betracht kommt; dies wird aber noch mit der Förderstelle geklärt. 
 

e) Sachstand Seniorenbeiratswahl / Jugendbeiratswahl 
Gemeinderatsmitglied Schulte-Krauss möchte wissen, wie viele Bewerber es 
bereits für den Senioren- bzw. Jugendbeirat gibt. 
Herr Wolfrum erläutert, dass für den Seniorenbeirat bereits mehr als sieben 
Vorschläge eingegangen sind, für die Jugendbeiratswahl leider noch kein 
einziger. 
 

f) Fristverlängerung 
Gemeinderätin Schulte-Krauss fragt an, ob evtl. eine Fristverlängerung für die 
Einreichung der Wahlvorschläge für die Seniorenbeirats-/Jugendbeiratswahl 
möglich ist. 
Die Verwaltung verneint dies mit Verweis auf die Fristregelung der jeweiligen 
Satzung. 
 

g) Baumfällung Franzstraße 
Auf Nachfrage von Gemeinderätin Schulte-Krauss erläutert Herr Beel, dass 
hierzu momentan eine rechtliche Prüfung läuft und deswegen derzeit keine 
Aussagen getroffen werden können. 
 
 
 

h) CO2-Ampel 
Gemeinderätin Dr. Richter fragt nach, ob die Gemeinde für den Sitzungssaal 
auch CO2-Ampeln anschaffen kann. 
Die Verwaltung erklärt, dass diese etwa 400 € kosten und für den Sitzungssaal 
ebenfalls bereits zwei Raumluftreiniger angeschafft wurde. 
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  - für  - gegen den Beschluss  

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

101 Vorstellung des Gewerbeverbands Krailling und seiner Arbeit 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Die Vorstandsmitglieder des Gewerbeverbands, Frau Bothe, Herr Munzert und 
Herr Schloemer stellen den Gewerbeverband Krailling unter Verweis auf die 
vorliegende Präsentation kurz vor. 
Verschiedene Gemeinderäte betonen die Wichtigkeit des Einzelhandels und der 
Kommunikation (speziell im Bezug auf die Baumaßnahmen in der Ortsmitte). 
 
Die Gemeinderäte nehmen die Möglichkeit der Fragestellung wahr. 
 

  - für  - gegen den Beschluss  

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

102 Bildung eines Wahlvorstands für die Seniorenbeiratswahl gemäß 
§ 4 Abs. 2 Seniorenbeiratssatzung 
 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Der Gemeinderat bestellt folgende Personen zum Wahlvorstand für die 
Seniorenbeiratswahl:  
 
1. Herrn Rudolph Haux, Erster Bürgermeister  
2. Herrn Franz Wolfrum, Geschäftsleitender Beamter  
3. Frau Sandra Sona, Hauptamtsleitung 
4. Herrn Udo Guizetti, Gemeinderat 
5. Frau Dr. Ute Richter, Gemeinderätin 
6. Frau Dietlind-Freyer-Zacherl, Gemeinderätin 
7. Frau Andrea Schulte-Krauss, Gemeinderätin 
 

  20 für 0 gegen den Beschluss  

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

103 Bildung eines Wahlvorstands für die Jugendbeiratswahl gemäß 
§ 3 Abs. 2 Jugendbeiratssatzung 
 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 
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  Der Gemeinderat bestellt folgende Personen zum Wahlvorstand für die 
Jugendbeiratswahl:  
 
1. Herr Rudolph Haux, Erster Bürgermeister  
2. Herr Franz Wolfrum, Geschäftsleitender Beamter  
3. Frau Sandra Sona, Hauptamtsleitung 
4. Herrn Mathias Walterspiel, Gemeinderat 
5. Frau Cosima Schmid-Zeller, Gemeinderätin 
6. Herrn Joris Rohrmoser, Gemeinderat 
7. Herrn Sebastian Sefzig, Gemeinderat 
 
 

  20 für 0 gegen den Beschluss  

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

104 Neufassung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2021 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Nach reger Diskussion über inhaltliche Themen stellt Gemeinderat Engl einen 
Antrag auf Abstimmung gem. § 26 Abs. 3 GeschO. 
 

  11 für 9 gegen den Beschluss  

 Sodann stimmt der Gemeinderat über folgenden Beschlussvorschlag ab: 
Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Hundesteuersatzung in der 
vorliegenden Form. 
 

  9 für 11 gegen den Beschluss  

  
 
Die Satzung wird somit nicht neu erlassen. 

  

lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

105 Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Krailling (Friedhofsgebührensatzung) 
 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 
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 Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Satzung zur 3. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtung 
der Gemeinde Krailling (Friedhofsgebührensatzung) in der vorliegenden Fassung. 
Die Satzung ist Anlage zu diesem Protokoll. 
 
 

  20 für 0 gegen den Beschluss  

  
 106 Antrag der CSU Fraktion gem. § 26 Abs. 1 GeschO: 
Listung bei der Jugend- und Seniorenbeiratswahl mittels Zufallsgenerator 
 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Nach Erläuterung des Antrags durch Frau Dr. Richter und kurzer Diskussion im 
Gemeinderat schlägt die Verwaltung vor, dass die Reihung durch Losentscheid 
bei der Prüfung der eingegangenen Wahlvorschläge durch den Wahlvorstand 
festgelegt werden soll. 
Der Gemeinderat stimmt dem zu. 
 
 

  20 für 0 gegen den Beschluss  

  
 lfd. Nr. Beschlussgegenstand 

107 Antrag der FBK und CSU Fraktionen gem. § 26 Abs. 1 GeschO: 
Darstellung einer Übergangslösung zur Bereitstellung eines ausreichenden 
Internetzugangs der Grundschule 
 

 Beschlussfassung des Gemeinderats 

 Herr Wolfrum erläutert, dass bereits vor Antragstellung ein Anschluss bei 
Vodafone beauftragt wurde, der bis zu 1000 M/bit bieten kann. Voraussetzung ist 
hier noch eine Verkabelung von der Hausmeisterwohnung bis zum Schulgebäude, 
die ebenfalls bereits beauftragt wurde. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag dennoch zu. 

  20 für 0 gegen den Beschluss  
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Rudolph Haux    Wolfrum 
     Erster Bürgermeister   Schriftführer 



Gemeinde Krailling 

 

Die Gemeinde Krailling erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes – 

KAG – (FN BayRS 2024-1-I) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. S. 

264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737) folgende 

 
 

S A T Z U N G  zur 3. Änderung der Satzung 
 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtung der Gemeinde 

Krailling (Friedhofsgebührensatzung). 

 

§ 1 
 

§ 5 der Friedhofgebührensatzung vom 14.12.2011, zuletzt geändert am 13.12.2017, erhält
folgende Fasstung:  

 

 

Bestattungsgebühren, Sonstige Gebühren 
 

a)   Leichenhausbenutzung                          250,-- € 

b)   Aufbahrung, Grünschmuck, Ordnungsmann                       185,-- € 

c)   Bestattungen Parkfriedhof (Transport)                          82,-- € 

d)   Ordnungsmann bei Urnenbeisetzung                          43,-- € 

e)   Erdbestattung in Einzel-, Doppel- und Mehrfachgräbern                     432,-- € 

f)   Zuschlag für Tieferlegung bis zu einer Tiefe von min. 2,50 m                       68,-- € 

g)   Öffnen und schließen eine Grabes bei Kindersärgen                      119,-- € 

h)   Urnenbestattung bei einer Tiefe von mind. 0,80 m                      165,-- € 

i)   Zuschlag bei Frosttiefe ab 0,20 m pro Kompressorstunde                       54,-- € 

j)  Träger zur Bestattung je Träger                            60,-- € 

k)  Ausgrabung und Umbettung einschl. notwendiger Umsargung                     540,-- € 

l)   Umsetzung einer Urne                          139,-- € 

 

 

Sonstige Kosten für Amtshandlungen, die in dieser Satzung nicht aufgeführt sind, werden 

nach der gemeindlichen Kostensatzung erhoben. 

 

 
 
 



- 2 - 
 

 
§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

 

 

 

Krailling, den 30. Oktober 2020 

 

 

 

Rudolph Haux 
Erster Bürgermeister 
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